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B 4.5 Regelungen des Bundes und der 
zuständigen Stellen für die berufliche 
Umschulung

Laut BBiG soll berufliche Umschulung „zu einer anderen 
beruflichen Tätigkeit befähigen“ (§ 1 Abs. 5 BBiG). Um-
schulungsprüfungen werden von den zuständigen Stellen 
in anerkannten Ausbildungs- sowie in Umschulungsberu-
fen durchgeführt.

Regelungsmöglichkeiten der 
Umschulung nach BBiG und HwO

BBiG und HwO sehen im Bereich der Umschulung zwei ver-
schiedene Regelungsmöglichkeiten vor:

 ▶  Umschulungsordnungen als bundesweit gültige Rechts-
verordnungen des Bundes nach § 58 BBiG bzw. § 42j 
HwO,

 ▶  Umschulungsprüfungsregelungen der zuständigen Stellen 
nach § 59 BBiG bzw. § 42k HwO.

Die Umschulungsordnungen E  des Bundes haben fest-
zulegen:

 ▶ Bezeichnung des Umschulungsabschlusses,

 ▶ Ziel, Inhalt, Art und Dauer der Umschulung, 

E

 ▶ Anforderungen der Umschulungsprüfung und Zulas-
sungsvoraussetzungen,

 ▶ Prüfungsverfahren.

Für die Umschulungsregelungen der zuständigen Stellen 
entfällt gemäß BBiG und HwO die Vorgabe, die Dauer 
der Umschulung zu regeln. Richtet sich eine Umschu-
lungsordnung oder -regelung auf die Umschulung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, sind nach § 60 
BBiG bzw. § 42l HwO das Ausbildungsberufsbild, der 
Ausbildungsrahmen und die Prüfungsanforderungen 
zugrunde zu legen. Umschulungsordnungen und -rege-
lungen sollen die besonderen Erfordernisse beruflicher 
Erwachsenenbildung berücksichtigen.

Bisher wurden eine bundesweit gültige Umschulungs- 
ordnung und zehn Umschulungsprüfungsregelungen von 
zuständigen Stellen erlassen, welche sich nicht auf die 
Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
richten, sondern einen eigenen Umschulungsberuf dar-
stellen. 

Zur Überführung von Umschulungsprüfungsregelungen 
mehrerer zuständiger Stellen in eine bundesweit gültige 
Verordnung befand sich Ende 2021 folgende Rechtsver-
ordnung zu Umschulungen des Bundes in der Erarbei-
tung:

 ▶ Geprüfter Qualitätsfachmann/Geprüfte Qualitätsfach-
frau Fertigungsprüftechnik 

Tabelle B4.5-1:  Bestandene Umschulungsprüfungen nach Ausbildungsbereichen 2011 bis 2020

Jahr insgesamt

Davon im Ausbildungsbereich

Industrie und 
Handel1 Handwerk2

Öffentlicher 
Dienst3 Landwirtschaft Freie Berufe3 Hauswirtschaft

2011  26 388  22 743  2 190   345   162   918   30

2012  29 628  25 089  2 658   270   147  1 440   24

2013  23 931  19 848  2 343   342   123  1 254   21

2014  24 009  19 872  2 427   288   108  1 293   18

2015  27 981  22 929  2 643   309   153  1 932   15

2016  27 945  22 425  3 000   285   180  2 043   12

2017  27 960  21 960  3 060   459   159  2 295   27

2018  27 012  21 348  2 904   459   132  2 148   21

2019  26 490  21 165  2 691   426   147  2 043   21

2020  24 390  19 434  2 505   585   111  1 728   30

1 Einschließlich Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe.
2 Im Handwerk sind die Umschulungsprüfungen teilweise bei den Abschlussprüfungen enthalten.

3 Ohne Prüfungen, die nach dem BBiG bei anderen zuständigen Stellen (Kammern) außerhalb dieses Ausbildungsbereichs registriert werden.
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